
Der neue BKK-Vertrag zum 01.06.2023 - Ergänzung

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum 01.06.23 tritt der neue BKK-Vertrag in Kraft. In diesem Vertrag wurde auch erstmals
die Übermittlung der Mehrkosten/Zuzahlung des Kunden, falls bekannt, in der
Schnittstellenbeschreibung für den elektronischen Kostenvoranschlag gefordert. Mit der
aktuellen winIPRO-Version erhalten Sie die nötige Programmanpassung. Bitte spielen Sie
dazu eine aktuelle Wartung ein.

Zudem haben wir Korrekturen am Dienstleistungskatalog Akustik vorgenommen. Bitte
spielen Sie auch diesen neu ein.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr IPRO Team
Alle Informationen hierzu finden Sie in dieser PDF
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